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Staatsregierung: Antrag auf Zustimmung zum Ersten Glücksspielände-
rungsstaatsvertrag (Erster GlüÄndStV). Von einer vollständigen Neure-
gelung wird abgesehen, weil an den Zielen der Glücksspielregulierung und
den wichtigsten Instrumenten zu ihrer Durchsetzung grundsätzlich fest-
gehalten werden soll. Die Kernziele werden jedoch aufgrund der Ergeb-
nisse einer internationalen Evaluation des Glücksspielwesens und vor dem
Hintergrund der Rechtsprechung und der europäischen Entwicklung neu
akzentuiert. Hierzu ist eine Glücksspielregulierung mit differenzierten
Maßnahmen für die einzelnen Glücksspielformen erforderlich, um deren
spezifischen Sucht-, Betrugs-, Manipulations- und Kriminalitätspotentia-
len Rechnung zu tragen. Der Staatsvertrag unterscheidet dabei zwischen
Lotterien, Sportwetten, Pferdewetten, Casinospielen und gewerblichem
Automatenspiel. Insbesondere im Bereich der Sportwetten wird als Reak-
tion auf den umfangreichen Schwarzmarkt in einer Experimentierklausel
für sieben Jahre das bisherige Veranstaltungsmonopol durch ein Konzessi-
onsmodell abgelöst. LT-Drs. 16/11995 v. 26. 3. 2012

Staatsregierung: Gesetzentwurf zur Änderung des Gesetzes zur Aus-
führung des Glücksspielstaatsvertrages und anderer Rechtsvorschrif-
ten. Die Vorschriften des AGGlüStV und des SpielbG sollen inhaltlich
und redaktionell an den Ersten GlüÄndStV angepasst werden. Die Neu-
regelungen bei den Spielhallen beinhalten die Ausgestaltung der im
GlüStV enthaltenen Anforderungen für Spielhallen (das Prüfprogramm
für die glücksspielrechtliche Erlaubnis für die Errichtung und den Be-
trieb von Spielhallen [§ 24 Abs. 1 GlüStV] wird bestimmt. Hierbei wird
ein Mindestabstand gesetzlich festgeschrieben [250 m Luftlinie]; des
Weiteren wird zur Spielsuchtprävention eine Mindestsperrzeit von drei
Stunden festgesetzt [§ 26 Abs. 2 GlüStV], die durch Verordnung der Ge-
meinden unter der Voraussetzung des Vorliegens eines öffentlichen Be-
dürfnisses oder besonderer örtlicher Verhältnisse verlängert werden
kann). Für bestehende Spielhallen ist eine Härtefallklausel vorgesehen.
LT-Drs. 16/12192 v. 17. 4. 2012

Staatsregierung: Gesetzentwurf zur Änderung des Bayerischen Lan-
deserziehungsgeldgesetzes (BayLErzGG). Nach BVerfG B. v. 7. 2. 2012,
1 BvL 14/07, ist die Regelung, nach der Nicht-EU-Bürger von der Ge-
währung des Landeserziehungsgeldes ausgeschlossen sind, wegen Versto-
ßes gegen Art. 3 Abs. 1 GG verfassungswidrig (der BayVerfGH hatte in
seiner E. v. 19. 7. 2007, Vf. 6-V-06, keinen Verstoß gegen den Gleichheits-
satz in Art. 118 Abs. 1 BV erblickt). Daher wird die Anspruchsberechti-
gung ausländischer Eltern entsprechend dem Bundesrecht (§ 1 Abs. 7
BEEG) neu geregelt, ohne dass an das Merkmal der Staatsangehörigkeit
angeknüpft wird. LT-Drs. 16/12316 v. 25. 4. 2012

Staatsregierung: Gesetzentwurf zur Änderung des Unschädlichkeits-
zeugnisgesetzes (UnschZG). Die für die Erteilung von Unschädlichkeits-
zeugnissen zuständigen Amtsgerichte vertreten unterschiedliche Auffas-
sungen, ob bei Veräußerungsvorgängen im Zusammenhang mit Woh-
nungs- und Teileigentum ein einziges Verfahren vorliegt oder ob ein
Unschädlichkeitszeugnis für jede Wohnungs- und Teileigentumseinheit
gesondert auszustellen ist. Durch eine ausdrückliche Regelung im
UnschZG soll eine einheitliche Praxis dahingehend geschaffen werden,
dass in Wohnungs- und Teileigentumsfällen ebenso wie bei einfachem
Bruchteilseigentum die Unschädlichkeit in einem einzigen Verfahren
festgestellt wird. LT-Drs. 16/12191 v. 17. 4. 2012

Baden-Württemberg: Ministerrat beschließt Landesverfassungsbe-
schwerde. Die Landesregierung hat den Gesetzentwurf zur Einführung
einer Landesverfassungsbeschwerde beschlossen. Eckpunkte der Verfas-
sungsbeschwerde sind u. a.: [1.] Beschwerdegegenstand können Akte der
Landesstaatsgewalt sein. Dazu gehören Gesetze, Exekutivakte und Ge-
richtsentscheidungen, sofern nicht Bundesgerichte entschieden haben
oder letztinstanzlich zuständig sind. [2.] Die Zulässigkeit setzt Rechts-
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wegerschöpfung voraus. [3.] Bf. haben die Wahlmöglichkeit, ob sie eine
Verfassungsbeschwerde beim BVerfG oder beim StGH in Baden-Würt-
temberg erheben (das entspricht den Regelungen in Berlin, Brandenburg
und Hessen). [4.] Die allgemein anerkannten Beschwerdefristen des
BVerfGG gelten auch für die Landesverfassungsbeschwerde. [5.] Es gibt
keinen Anwaltszwang. [6.] Das Verfahren ist in der Regel gebührenfrei.
Erscheint die Verfassungsbeschwerde nach einer ersten Prüfung jedoch
unzulässig oder offensichtlich unbegründet, kann der StGH vorab für
die weitere Bearbeitung eine Gebühr i. H. v. bis zu 2 000 EUR verlangen.
Justizministerium Baden-Württemberg, PM v. 17. 4. 2012

BL I CK AU F EUR OPA

EuGH: Zuständigkeitsfragen im Rahmen der Dublin II-Verordnung
geklärt. Der EuGH hat entschieden (U. v. 3. 5. 2012, Rs. C-620/10), dass
die Rücknahme eines einzigen Asylantrags durch den Asylbewerber, be-
vor der nach der Dublin II-Verordnung zuständige Mitgliedstaat der
Aufnahme des Antragstellers zugestimmt hat, die Unanwendbarkeit der
Verordnung bewirkt. Die aufgrund dieser Rücknahme gebotenen Ent-
scheidungen zu treffen obliegt somit dem Mitgliedstaat, in dem der An-
trag gestellt wurde. Der EuGH wich damit von den Schlussanträgen der
Generalanwältin ab. Europabericht Nr. 9/2012 der Vertretung des Frei-
staats Bayern bei der EU v. 11. 5. 2012

EuGH: Zur Höhe der Gebühren bei Aufenthaltstiteln. Der EuGH hat
entschieden (U. v. 26. 4. 2012, Rs. C-508/10), dass ein Mitgliedstaat von
langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen und deren Fa-
milienangehörigen keine überhöhten und unverhältnismäßigen Gebüh-
ren für die Erteilung von Aufenthaltstiteln verlangen darf. Die Höhe die-
ser Gebühren darf weder bezwecken noch bewirken, dass ein Hindernis
für die Erlangung der durch die Richtlinie betreffend die Rechtstellung
der langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen (2003/
109/EG) verliehenen Rechte geschaffen wird. Europabericht Nr. 9/2012
der Vertretung des Freistaats Bayern bei der EU v. 11. 5. 2012

EuGH: Anspruch auf finanzielle Vergütung für aus Krankheitsgrün-
den nicht genommenen Jahresurlaub. Der EuGH hat entschieden
(U. v. 3. 5. 2012, Rs. C-337/10), dass ein Beamter bei Eintritt in den
Ruhestand Anspruch auf eine finanzielle Vergütung hat, wenn er aus
Krankheitsgründen keinen Dienst geleistet hat und seinen bezahlten Jah-
resurlaub nicht in Anspruch nehmen konnte. Der EuGH beschränkt den
Anspruch auf die finanzielle Vergütung auf den bezahlten Mindestjahres-
urlaub von vier Wochen, der dem Beamten nach der Richtlinie über be-
stimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung (RL 2003/88/EG) zusteht. Zu-
grunde lag die Klage eines Feuerwehrmannes aus Hessen, der in den
letzten Jahren vor seiner Pensionierung krankheitsbedingt seinen Jahres-
urlaub nicht nehmen konnte. Europabericht Nr. 9/2012 der Vertretung des
Freistaats Bayern bei der EU v. 11. 5. 2012

Kommission: Mitteilung zur Reform des EU-Beihilfenrechts veröf-
fentlicht. Bis Ende 2013 soll ein ganzes Paket an legislativen und nicht-
legislativen Maßnahmen umgesetzt werden, das vor allem drei Ziele ver-
folgt: Zum einen soll die Beihilfekontrolle stärker an den Zielen der Stra-
tegie Europa 2020 ausgerichtet werden (inhaltliche Überarbeitung der
verschiedenen Leitlinien, Gemeinschaftsrahmen und anderer Rechtsin-
strumente), zum anderen will sich die Kommission bei der Beihilfeprü-
fung stärker als bisher auf größere und wichtige Fälle konzentrieren kön-
nen (Überarbeitung der De-minimis-Verordnung und Erweiterung der
Freistellungen von der Notifizierungspflicht), und schließlich möchte sie
sich in die Lage versetzen, wichtige Verfahren schneller abzuschließen
(Änderung der Verfahrensverordnung u. a. mit dem Ziel, bei der Be-
handlung von Beschwerden Prioritäten setzen zu können). Die Mittei-
lung vom 8. 5. 2012 ist unter der Referenz IP/12/458 abrufbar unter
http://europa.eu/rapid/searchAction.do. Europabericht Nr. 9/2012 der
Vertretung des Freistaats Bayern bei der EU v. 11. 5. 2012
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Bayerischer Verfassungsgerichtshof

Keine Rechtswegerschöpfung bei unterbliebener Anhörungsrüge. Die
Unterlassung einer statthaften Anhörungsrüge führt jedenfalls dann zur
Unzulässigkeit der Verfassungsbeschwerde insgesamt, wenn die sonstigen
Grundrechtsrügen inhaltlich über die erhobene Rüge der Verletzung des
rechtlichen Gehörs (Art. 91 Abs. 1 BV) nicht hinausgehen. E. v.
30. 5. 2012, Vf. 45-VII-11; www.bayern.verfassungsgerichtshof.de

Bayerische Verwaltungsgerichtsbarkeit

BayVGH: Kommunale Steuern; Übernachtungssteuer; steuerliche
Interessen des Staates. [1.] „Steuerliche Interessen des Staates“ im Sinne
von Art. 2 Abs. 3 Satz 3 KAG werden beeinträchtigt, wenn der (Bundes-
oder Landes-)Gesetzgeber für einen als förderwürdig angesehenen Be-
reich Steuerbefreiung oder Steuererleichterungen vorgesehen hat und
das Einrücken der kommunalen Steuer in diese Steuerlücke dem mit der
Steuergesetzgebung unmittelbar verfolgten Ziel objektiv zuwiderläuft.
[2.] Eine an den Aufwand des Gastes für entgeltliche Übernachtungen
anknüpfende gemeindliche Steuer lässt die mit Art. 5 des Wachstumsbe-
schleunigungsgesetzes (G. vom 22. 12. 2009, BGBl I S. 3950) bezweckte
steuerliche Entlastung der Beherbergungsunternehmen zumindest teil-
weise wieder entfallen und beeinträchtigt damit steuerliche Interessen
des Staates. E. v. 22. 3. 2012, 4 BV 11.1909

BayVGH: Lotterierecht; Fortsetzungsfeststellungsklage. Ein berechtig-
tes ideelles Interesse an der Feststellung der Rechtswidrigkeit eines erle-
digten Verwaltungsaktes als Voraussetzung für die Zulässigkeit einer
Fortsetzungsfeststellungsklage nach § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO kann auch
im Hinblick auf gewichtige Beschränkungen der unionsrechtlichen
Grundfreiheiten bestehen. E. v. 24. 4. 2012, 10 BV 11.2770

BayVGH: Vergabe von Studienplätzen. Eine getrennte Schwundberech-
nung für Voll- und Teilstudienplätze des Studiengangs Medizin ist kapa-
zitätsrechtlich nicht geboten. E. v. 19. 4. 2012, 7 CE 11.10770 u. a.

Bundesverfassungsgericht

Verfassungsbeschwerde gegen das BayVersG unzulässig. Gegen die am
1. 10. 2008 in Kraft getretene ursprüngliche Fassung erhoben die Bf. Ver-
fassungsbeschwerde. Ihr gleichzeitig gestellter Antrag, das BayVersG im
Wege der eA vorläufig außer Kraft zu setzen, hatte teilweise Erfolg: Der
Erste Senat des BVerfG hat mit B. v. 17. 2. 2009 (BVerfGE 122, 342;
BayVBl. 2009, 335 m. Anm. Hahnzog/Wächtler) mehrere Bußgeldvor-
schriften des BayVersG einstweilen außer Kraft gesetzt und die Befug-
nisse für polizeiliche Beobachtungs- und Dokumentationsmaßnahmen
im Zusammenhang mit Versammlungen einstweilen modifizierend ein-
geschränkt. Mit dem am 1. 6. 2010 in Kraft getretenen Gesetz zur Ände-
rung des BayVersG hat der bayerische Gesetzgeber die einstweilen außer
Kraft gesetzten Bußgeldvorschriften größtenteils aufgegeben und auch
im Übrigen zahlreiche weitere die Versammlungsfreiheit beschränkende
Vorschriften teils weitgehend abgeändert. Trotz dieser Änderungen hal-
ten die Bf. an ihrer Verfassungsbeschwerde gegen die ursprüngliche Fas-
sung des Gesetzes fest, durch das sie sich insgesamt in ihrer Versamm-
lungsfreiheit und hinsichtlich einzelner Vorschriften in ihrem Grund-
recht auf informationelle Selbstbestimmung verletzt sehen. Darüber hi-
naus rügen sie, in diesen Grundrechten auch durch einzelne Bestim-
mungen der geänderten Fassung des BayVersG verletzt zu sein. Die
1. Kammer des Ersten Senats hat die Verfassungsbeschwerde nicht zur
Entscheidung angenommen, weil sie unzulässig ist. Der Entscheidung
liegen im Wesentlichen folgende Erwägungen zugrunde:
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[1.] Soweit sich die Bf. nach wie vor gegen inzwischen geänderte Vor-
schriften der ursprünglichen Fassung des BayVersG wenden, fehlt es an
einem fortbestehenden Rechtsschutzbedürfnis, da nicht ersichtlich ist,
inwiefern die Bf. durch die nicht mehr gültigen Vorschriften weiterhin
beschwert sind. Soweit sich die Verfassungsbeschwerde gegen die alte
Fassung des BayVersG als Ganzes richtet, genügt sie darüber hinaus nicht
den Anforderungen, die an die Begründung einer gegen Rechtsnormen
gerichteten Verfassungsbeschwerde zu stellen sind. Erforderlich ist hier
die exakte Bezeichnung der im Einzelnen angegriffenen Vorschriften.
[2.] Die Verfassungsbeschwerde ist auch mit ihrer Rüge gegen die aktuell
gültigen Vorschriften des BayVersG unzulässig. Hinsichtlich eines Teils
der angegriffenen, seit der Änderung nicht mehr straf- oder bußgeldbe-
wehrten Vorschriften ergibt sich die Unzulässigkeit daraus, dass die Bf.
mangels unmittelbarer Betroffenheit nicht beschwerdebefugt sind. Inso-
weit ist es den Bf. vor Erhebung einer Rechtssatzverfassungsbeschwerde
grundsätzlich zuzumuten, zunächst einen konkreten Vollzugsakt abzu-
warten und sodann um fachgerichtlichen Rechtsschutz nachzusuchen.
Dies gilt insbesondere auch hinsichtlich der in Art. 9 BayVersG geregel-
ten polizeilichen Befugnisse zur Datenerhebung und zur Anfertigung
von Bild- und Tonaufzeichnungen. Denn anders als in der ursprüngli-
chen Fassung haben jetzt sämtliche Maßnahmen offen und damit für
den einzelnen Betroffenen wahrnehmbar zu erfolgen, so dass auch inso-
weit zunächst um fachgerichtlichen Rechtsschutz nachgesucht werden
kann. Im Übrigen genügt die Verfassungsbeschwerde nicht den Begrün-
dungsanforderungen. BVerfG, B. v. 21. 3. 2012, 1 BvR 2492/08; PM
Nr. 29/2012 v. 8. 5. 2012

Bundesverwaltungsgericht

Recht der Gentechnik; Freisetzung, Aussaat. [1.] § 26 Abs. 4 Satz 1
GenTG ermächtigt – als Verbotsnorm – nicht nur zur Untersagung von
gesetzwidrigen Handlungen, sondern – als Gebotsnorm – darüber hin-
aus auch zur Anordnung von Maßnahmen zur Beseitigung verbotswid-
rig herbeigeführter Zustände. [2.] Der Begriff der Freisetzung nach § 3
Nr. 5 GenTG als gezieltes Ausbringen von gentechnisch veränderten Or-
ganismen in die Umwelt setzt lediglich voraus, dass diese Organismen
durch eine willentliche Handlung in die Umwelt entlassen worden sind;
im Fall der Aussaat ist die Kenntnis der Verunreinigung des Saatguts
hierfür nicht erforderlich. U. v. 29. 2. 2012, 7 C 8.11; www.bverwg.de

Recht des Öffentlichen Dienstes; Konkurrentenstreit, Abbruch des
Stellenbesetzungsverfahrens, Versetzungsbewerber, Kausalität. [1.]
Der Dienstherr darf ein Stellenbesetzungsverfahren aus Gründen abbre-
chen, die mit Art. 33 Abs. 2 GG vereinbar sind. Über den Abbruch müs-
sen alle in das Auswahlverfahren einbezogenen Kandidaten rechtzeitig
und unmissverständlich informiert werden; der Abbruch muss in den
Akten dokumentiert sein. [2.] Ein Anforderungsprofil zur Konkretisie-
rung der Auswahlkriterien darf nur solche Eignungs-, Befähigungs- und
Leistungsmerkmale enthalten, die für den Dienstposten ohne Verstoß ge-
gen Art. 33 Abs. 2 GG gefordert werden dürfen. [3.] Entscheidet sich der
Dienstherr dafür, in die Auswahl sowohl Beförderungs- als auch Verset-
zungsbewerber einzubeziehen, dann hat er die Auswahlentscheidung
auch bezüglich der Versetzungsbewerber im Wege der Bestenauslese nach
den Vorgaben des Art. 33 Abs. 2 GG zu treffen. [4.] Die hypothetische
Kausalität zwischen rechtswidriger Ablehnung der Beförderung und
Schaden kann schon dann gegeben sein, wenn ein Erfolg des unterlege-
nen Kandidaten bei einer Entscheidung nach leistungsbezogenen Aus-
wahlkriterien ernsthaft möglich gewesen wäre (im Anschluss an U. v.
17. 8. 2005, 2 C 37.04, BVerwGE 124, 99 = Buchholz 11 Art. 33 Abs. 2
GG Nr. 32). U. v. 26. 1. 2012, 2 A 7.09; www.bverwg.de

Straßen- und Wegerecht; Anbauverbot. Das Anbauverbot für Anlagen
der Außenwerbung „längs der Bundesfernstraßen“ (§ 9 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 i. V. m. § 9 Abs. 6 Satz 1 FStrG) erfasst auch Standorte gegenüber
von Autobahnabfahrten. U. v. 29. 2. 2012, 9 C 8.11; www.bverwg.de
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Netze für die Stromversorgung der Zukunft – Anforderungen, Aufga-
ben und Lösungen vor Ort. Kommunen sind in vielerlei Hinsicht mit
Stromnetzen verbunden. Sie sind nicht nur Stromverbraucher und
Stromproduzenten, sondern auch Eigentümer lokaler Verteilernetze und
können in dieser Funktion wesentlichen Einfluss auf den Netzum- und
-ausbau nehmen. Zugleich sind sie als Gebietskörperschaften auch vom
Ausbau überregionaler Stromautobahnen betroffen. Aus dieser Situation
leiten sich für Kommunen verschiedene Fragestellungen ab: Welche An-
forderungen kommen mit dem Ausbau erneuerbarer Energien auf kom-
munale Verteilernetze zu? Inwieweit können und sollen Kommunen im
Zuge der Energiewende die Netzinfrastruktur selbst gestalten? Welche
Planungszuständigkeiten bzw. Einflussmöglichkeiten haben betroffene
Kommunen? Wie sind Partizipationsprozesse und Kompensationsan-
sprüche ausgestaltet? Diese Fragen sollen auf dem Seminar geklärt wer-
den. Veranstalter: Difu (Deutsches Institut für Urbanistik). Leitung:
Dipl.-Ing. (FH) Maic Verbücheln und Dipl.-Sozialökonom/Dipl.-Volks-
wirt Jens Libbe. Zeit und Ort: 25. – 26. 10. 2012 in Köln. Kontakt: Bet-
tina Leute, Tel. (0 30) 3 90 01-1 48, Fax. (0 30) 3 90 01-2 68, E-Mail:
leute@difu.de. Weitere Informationen im Internet: www.difu.de/veran-
staltungen/.

Beamtenrecht in Hochschulen – Aufbauseminar. Das Seminar richtet
sich an Mitarbeiter/innen mit längerer praktischer Erfahrung im Vollzug
des Beamtenrechts an Hochschulen. Vorausgesetzt werden der Besuch
des Grundseminars „Beamtenrecht“ oder vergleichbare Kenntnisse. So-
weit nicht Bundesrecht unmittelbar anwendbar ist, wird ausschließlich
bayerisches Landesrecht geschult. Die Besonderheiten für Lehrpersonal
sind nicht Bestandteil des Seminars. Aus dem Inhalt: Das neue Dienst-
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recht in Bayern und das BayHPG; Einstellung von Verwaltungspersonal
(Erwerb der Qualifikation, Einstellung im höheren als dem Eingangsamt,
Stufenfestsetzung, Versorgungslastteilung bei Dienstherrenwechsel); Ein-
stellung von Professorinnen und Professoren (Erwerb der Qualifikation,
Statusrecht, Berufungsverfahren, Freisemester); Werdegang für Beamtin-
nen/Beamte (Probezeit, Beförderungen, Ausbildungsqualifizierung, mo-
dulare Qualifizierung); Lehrerverpflichtungsverordnung; Wiedereinglie-
derung von Beamtinnen und Beamten nach längerer Erkrankung;
dienstliche Beurteilungen; Ruhestandsversetzung; Vertiefung ausgewähl-
ter Gebiete, z.B. Nebentätigkeitsrecht, Urlaubsrecht, Elternzeit. Veran-
stalter: BVS. Zeit und Ort: 24. – 26. 9. 2012 in Lauingen. Kosten:
533 EUR (Lehrgangsgebühr, Unterkunft und Verpflegung). Veranstal-
tungsnummer: PS-12-125637. Kontakt: Kerstin Degener, Tel. (0 89)
5 40 57-6 84, E-Mail: degener@bvs.de. Weitere Informationen im Inter-
net: www.bvs.de � Fortbildung � Seminarsuche.

VORSCHAU

auf in den nächsten Heften
u. a. erscheinende Beiträge

Dr. Ulrich Pflaum, München
Strafverfahren und sachgleiches Disziplinarverfahren

Rainer Hilsberg, Neusäß
Verkehrssicherungspflicht des Straßenbaulastträgers für Bäume auf
benachbarten Grundstücken – eine Abgrenzung


